
 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND

BAYERISCHER UNTERMAIN - REGION1  

 

 

Regionaler Planungsverband Bayerischer Untermain — Region|

Bayernstr. 18 « 63739 Aschaffenburg

Landratsamt Miltenberg
Brückenstr. 2

63897 Miltenberg

(Bitte bei Antwort angeben) Z (06021) 394

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Durchwahl Zimmer-Nr Aschaffenburg

26.07.2023 140/Ga. 470 A-3.24 15.09.2023

Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahrenfür die Errichtung und den

Betrieb
von fünf Windenergieanlagen auf den GrundstückenFI. Nr. 6879, 6903, 6899, 6897
Gemarkung Wörth am Main, durch die Fa. Juwi AG, Energie Allee 1, 55286 Wörrstadt

Regionalplanerische Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Zimmermann,

der regionale Planungsverband Bayerischer Untermain nimmt in seiner Eigenschaft als

Träger öffentlicher Belange zu den im Betreff genannten WindenergievorhabenStellung.

Maßstab für diese Stellungnahmesind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im

Bayerischen Landesplanungsgesetz(Art. 6 BayLpIG), im Landesentwicklungsprogramm

Bayern (LEP) und dem Regional-plan der Region Bayerischer Untermain (RP1) festge-

setzt sind. Die Ziele der Raumordnungsind zu beachten und die Grundsätze der Raum-
ordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLpIG).

1. Grundsätzliches

Die juwi AG beantragt die Genehmigung von 5 Windenergieanlagen (WEA) im Gebiet der

Stadt Wörth a.M. mit einer Gesamthöhe von jeweils 229m und einer Leistung von 5,5 MW

pro Anlage. Die WEA-Standorte liegen innerhalb der Ausnahmezone2 des Landschafts-

schutzgebietes Bayerischer Odenwald. Der Regionalplan Bayerischer Untermain weist

derzeit keine Vorranggebiete für WEA aus, legt jedoch folgende Ziele für raumbedeutsame

WEAfest:
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„Ziel: 5.2.4-01 Bei der Errichtung von überörtlich raumbedeutsamen Windenergieanlagen

soll

durch eine vorausschauende Standortplanung vor allem darauf geachtet werden,

= dass der Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Land-

schaft nicht erheblich beeinträchtigt werden

= und dass unzumutbare Belästigungen der Bevölkerung durch optische und akusti-

sche Ein-wirkungender Anlagen vermieden werden.

Ziel 5.2.4-02 In den Landschaftsschutzgebieten der Naturparke Spessart und Bayerischer

Oden-wald sind überörtlich raumbedeutsame Windkraftanlagen ausgeschlossen. Dieser

Ausschluss gilt nicht in den Ausnahmezonenfür Windkraft, die in der Verordnung über das

Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Odenwald“ festgelegt sind“.

Die Stadt Wörth a.M. ändert derzeit den Flächennutzungsplan, um eine „Vorrangfläche

Windpark Wörth“ als Sondergebiet darzustellen. Das Verfahrenist noch nicht abgeschlos-

sen. Die Regierung von Unterfrankenals höhere Landesplanungsbehörde hat dazu Stel-

lung genommen(AZ: 24-8314.1306-5-5; Schreiben vom 10.01.2022 und 19.07.2023). Da-

rin kommenwir zu folgendem Schluss: „Im Ergebnis bestehen keine Bedenken gegenüber

der vorgelegten Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Wörth am Main.“

2. Ausbau erneuerbarer Energien

Die Planung dient dem Ziel 6.1.1 LEP, wonach die Versorgung der Bevölkerung und Wirt-

schaft mit Energie durch den im überragendenöffentlichen Interesse liegenden und der

öffentlichen Sicherheit dienenden Um- und AusbauderEnergieinfrastruktur sicherzustel-

len ist und klimaschonendzu er-folgen hat. Zur Energieinfrastruktur gehören insbesondere

Anlagender Energieerzeugung.

Fernerträgt die Planung dem Ziel 6.2.1 LEP sowie dem Grundsatz 5.2.1-01 RP1 Rech-

nung, wo-nach erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzensind und in
allen Teilräumen der Region eine sichere, preiswerte undvielfältige Energieversorgung zu

gewährleistenist. Die Wind-energievorhaben dienen somit dem Umbauderbayerischen

Energieversorgung, der Ressourcen-schonung und dem Klimaschutz (vgl. Begründung zu

62.1 LEP).

3. Hinweise zu Fachbelangen im Genehmigungsverfahren

3.1.Landschaftsbild und Erholungsfunktion

Die beantragten WEAliegenin einer Ausnahmezone des LSG Bayerischer Odenwald,in

der nach erfolgter Untersuchung sowie dem Willen des Normgebers die Nutzung der

Windenergie im Ein-klang mit dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes steht.

Siehe hierzu auch BegründungzuZiel 5.4.2-02 des Regionalplans 1. Aus landes- undre-

gionalplanerischer Perspektive ist die Vereinbarkeit von WEA in Ausnahmezone2 mit den

Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung damit hinreichend abgewogenundfestgestellt.



3.2. Umfassung und Zusammenwirken mit bestehenden Vorbelastungen

GemäßZiel 5.2.4-01 des RP1 ist bei der Errichtung von überörtlich raumbedeutsamen

Windenergieanlagen auch darauf zu achten, dass unzumutbare Belästigungen der Bevöl-

kerung durch optische Einwirkungen der Anlagen vermieden werden.Hierbeiist vor allem

die Lage entlang der Grenze und das Zusammenspiel mit bestehenden/ genehmigten

WEA und ausgewiesenen Vor-ranggebieten des Regionalplans Südhessen zu betrachten.

Eine vorgegebene Methodik zur Ermittlung dieser Umfassungswirkung besteht im Frei-

staat Bayern, anders als im Bundesland Hessen, nicht. Der Antragsteller sollte deshalb

eine Methodik wählen, die fachlich anerkannten Standards entspricht und ausgehendda-

von auchdie Betroffenheit der benachbarten Siedlungen in Hessen bewerten. Angewen-

det wurde das Gutachten „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (Um-

weltplan) aus 2021. Diesesstellt eine Aktualisierung desbereits seit 2013 in Anwendung

befindlichen Gutachtens dar und bezieht Praxiserfahrungen, aktuelle Rechtsprechungen

und weitere Aktualisierungen und Ergänzungenmitein.

Die angewendete Methodik und die Darstellung in Kapitel 4.12 des Umweltberichts ist un-

serer Ein-schätzung nach gut geeignet und auf die vorliegende Mittelgebirgssituation an-

gepasst. Sie bildet die tatsächliche Sichtbarkeit und damit die tatsächliche Umfassungswir-

kung sehr viel genauerab als die reine Anwendungfester, maximaler Umfassungswinkel,

die die tatsächliche Sichtbarkeit nicht mit einbeziehen. Auch die Berücksichtigung und Be-

wertung der bestehenden, aber noch nicht beplanten Vorranggebiete des Regionalplans

Südhessen im Umfeld des geplanten Windparks ist grundsätzlich nachvollziehbar darge-

legt.

Die gewählten Fotopunkte bilden die unterschiedlichen Situationen der Ortslage Hain-

grund ab. Vom Mittelpunkt der Siedlung, der zentral für die Bewertungist, sind die 5 ge-

planten WEAnicht zu sehen. Zusätzlich werden Fotopunkte in Hanglage in Näheder Orts-

ränder verwendet, von denen auseine erhöhte Sichtbarkeit der WEA besteht. Die kon-

krete Sichtbarkeit ist dabei immer vom genauen Standort abhängig und kannsich je nach

Bewuchs und Bebauung im Vordergrund unterscheiden. DerBlick auf die volle Windpark-

kulisse bietet sich gemäß Gutachten jedoch nicht von Standorten innerhalb der Ortslage

Haingrund. Selbst bei einer theoretischen Sichtbarkeit aller geplanter Anlagenin Verbin-

dung mit den benachbarten, bereits bestehenden oder genehmigten WEA ginge die ermit-

telte Umfassungnicht über 180 Grad hinaus und wäre damit innerhalb der gemäß der an-

gewandten Methodik als verträglich eingestuften Belastung.

Von besonderer Bedeutung ist aus regionalplanerischer Sicht die Einbeziehung der regio-

nalplanerischen Vorranggebiete des Regionalplans Südhessen. Auch einzubeziehen sind

solche, die bislang nicht mit WEA beplantsind. Im Umfeld des Windparks Wörthist dabei

das bislang nicht beplante Vorranggebiet 2-136 relevant. Bei der Bewertung der Ortslage

Haingrund wurde dieses Vorranggebiet einbezogen. In den Abbildungen 23 und 24 des

UVP-Berichts wird dargelegt, dass auch bei Beplanung dieses Gebiets keine unzulässige

Umfassung entstünde. Für Seckmauern wurde dieses Vorranggebietnicht in die



durchgeführte Vorprüfung einbezogen, siehe Abbildung 21 des UVP-Berichts. Es wird je-

doch deutlich, dass im relevanten Betrachtungsraum um Seckmauern insgesamt nur 3

Windenergieanlagenliegen werden, die insgesamt einen Umfassungswinkel von 35,8° be-

anspruchen. Es kann deshalb als offensichtlich gewertet werden, dass auch bei zusätzli-

cher Einbeziehung des Vorranggebietes 2-136 keine unzulässige Umfassung entstünde.

Die Abbildung 21 macht deutlich, dass selbst bei einer darüberhinausgehenden,weiteren

Einbeziehung möglicher Hintergrundbelastungen von Anlagen außerhalb des 2,5km-Be-

trachtungsraum keine durchgehende Kulisse von mehr 180° Umfassungswirkungent-

stünde.

Im Ergebnis ist die verwendete Methodik und die dargestellte Untersuchung unserer An-

sicht nach geeignet, um eine unzumutbare Umfassungswirkung durch den geplanten

Windpark auszuschließen.

4. Fazit:

Im Ergebnisist die vorliegende Planunghinsichtlich der raumordnerischen Festlegungen

zum Ausbau und Nutzung Erneuerbarer Energien zu begrüßen. Regionalplanerische Be-

lange stehen dem geplanten Windenergievorhabennicht entgegen.

Mit fredindlichen Grüßen

Dr. Alekafinertegler
Landrat und Verbandsvorsitzender
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